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öffentlich 

 

Beratungsweg 

Rat der Gemeinde Niederkrüchten 03.11.2020  

 

 

Personelle Besetzung der Ausschüsse gemäß § 50 Absatz 3 Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 

 

Sachverhalt: 

Nach den zuvor getroffenen Grundsatzentscheidungen bzgl. der Bildung von Ausschüssen so-

wie deren Größe und Struktur kann die namentliche Besetzung der Ausschüsse erfolgen.  

 

Haben sich die Ratsmitglieder zur Besetzung der Ausschüsse auf einen einheitlichen Wahlvor-

schlag geeinigt, so ist gemäß § 50 Absatz 3 Satz 1 GO NRW der einstimmige Beschluss der 

Ratsmitglieder über die Annahme dieses Wahlvorschlages ausreichend.  

 

Kommt ein einheitlicher Wahlvorschlag nicht zustande, so wird nach den Grundsätzen der Ver-

hältniswahl in einem Wahlgang abgestimmt. Dabei sind die Wahlstellen auf die Wahlvorschläge 

der Fraktionen und Gruppen des Rates entsprechend dem Verhältnis der Stimmenzahlen, die 

auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen, zur Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stim-

men zu verteilen. Jedem Wahlvorschlag werden zunächst so viele Sitze zugeteilt, wie sich für 

ihn ganze Zahlen ergeben. Sind danach noch Sitze zu vergeben, so sind sie in der Reihenfolge 

der höchsten Zahlenbruchteile zuzuteilen. Bei gleichen Zahlenbruchteilen entscheidet das Los. 

 

1. Variante: Einigungsverfahren 

Der einheitliche Wahlvorschlag kann sich auf die Besetzung aller Ausschüsse en bloc beziehen 

oder auf einzelne Ausschüsse beschränkt sein. Um das Merkmal des einheitlichen Wahlvor-

schlages zu erfüllen, muss konkurrenzlos nur ein einziger Vorschlag vorliegen. Weiterhin muss 
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eine Einigung der Ratsmitglieder vorliegen. Idealtypische Voraussetzung hierfür ist das Einbrin-

gen des Vorschlages durch die Gesamtheit aller Ratsmitglieder. Eine Einigung liegt nicht vor, 

wenn nur eine nicht die Mehrheit des Rates umfassende Fraktion oder gar ein einzelnes Rats-

mitglied einen Wahlvorschlag unterbreitet. Sofern der Vorschlag jedoch von der Mehrheit der 

Ratsmitglieder eingereicht wird, so ist herrschende Meinung, dass damit die Voraussetzung der 

Einigung der Ratsmitglieder erfüllt ist. Schließlich ist ein einstimmiger Beschluss des Rates er-

forderlich. Dies setzt die Zustimmung aller abgegebenen gültigen Stimmen voraus. Stimment-

haltungen und ungültige Stimmen sind für die Einstimmigkeit unschädlich.  

 

Der Bürgermeister stimmt gemäß § 40 Absatz 2 letzter Satz GO nicht mit.  

 

2. Variante: Wahlverfahren nach Hare-Niemeyer 

Kommt das Einigungsverfahren nicht zum Tragen, so erfolgt die Besetzung der Ausschüsse 

nach der mathematischen Verteilung der Ausschusssitze auf die Listenwahlvorschläge nach 

dem Quotenverfahren von Hare-Niemeyer.  

 

Berechtigt zur Einreichung von Listenwahlvorschlägen sind Fraktionen und Gruppen; Einzel-

mandatsträgern steht das Recht nicht zu. Die Legaldefinition der Fraktionen ergibt sich aus § 56 

Absatz 1 Satz 1 GO NRW. Der Begriff „Gruppen des Rates“ aus § 50 Absatz 3 Satz 3 GO NRW 

ist weiter zu fassen als der Begriff der Gruppe in § 56 Absatz 1 GO NRW. Mehrere Fraktionen 

oder Gruppen können nach dem Wortlaut der § 56 Absatz 3 GO NRW eine Gruppe bilden und 

eine gemeinsame Liste einreichen. Diese Listenverbindungen sind nach der Rechtsprechung 

des Bundesverwaltungsgerichtes nur dann zulässig, wenn sie unter Beachtung des politischen 

Kräftespektrums im Rat erfolgt und nicht zum Nachteil einer anderen Fraktion oder Gruppe 

geht, die nicht an der Listenverbindung beteiligt ist. Weiterhin erfordert eine zulässige Listen-

verbindung, dass sie auf Basis einer gemeinsamen politischen Zielsetzung basiert.  

 

Die Fraktionen oder Gruppen des Rates reichen Listen ein, auf denen die von ihnen zur Wahl 

vorgeschlagenen Bewerber namentlich und in fester Reihenfolge aufgeführt sind. Sofern bei der 

Festlegung der Struktur der Ausschüsse beschlossen wurde, dass auch sachkundige Bürger 

bzw. Einwohner den Ausschüssen angehören sollen, so müssen die Listen mehrere Gruppen 

von Bewerbern (Ratsmitglieder/sachkundige Bürger/sachkundige Einwohner) enthalten. Es 

empfiehlt sich, diese Bewerbergruppen in Blöcken zu gliedern. Über die eingereichten Listen 

erfolgt sodann eine Abstimmung.  

 

Der Bürgermeister stimmt gemäß § 40 Absatz 2 letzter Satz GO NRW nicht mit.  
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Nach der Ermittlung des Abstimmungsergebnisses erfolgt die Verteilung der Ausschusssitze 

nach dem Quotenverfahren nach Hare/Niemeyer. Die zu vergebenden Sitze werden mit der 

Stimmenzahl für die jeweilige Liste der Fraktion/Gruppe multipliziert und durch die Gesamt-

stimmen (d.h. ohne Enthaltungen und ohne ungültige Stimmen) dividiert. Das Ergebnis stellt die 

Quote dar. Der Ganzzahlenwert der Quote wird als Sitzzahl direkt zugeteilt. Sofern die Summe 

direkt zugeteilter Sitze nicht der Gesamtzahl des Ausschusses entspricht, werden die Restsitze 

nach der Reihenfolge der höchste Nachkommastellen zugeteilt. Bei gleichen Nachkommastel-

len entscheidet das Los.  

 

Um bei der Besetzung der Ausschüsse die zuvor festgelegte Struktur (Ratsmitglieder, Anzahl 

sachkundiger Bürger, Anzahl sachkundige Einwohner) zu erreichen, müssen entweder die Lis-

ten mit den Wahlvorschlägen passgenau auf das (voraussichtliche) Wahlergebnis abgestimmt 

sein. Alternativ muss für die Anzahl der sachkundigen Bürger (ggfs. auch Einwohner) je Frak-

tion bzw. Gruppe des Rates ebenfalls nach dem mathematischen Proportionalverfahren nach 

Hare-Niemeyer verteilt werden. In diesem Falle reicht es aus, wenn die Fraktionen/Gruppen des 

Rates die Listen blockweise mit den Ratsmitgliedern, sachkundigen Bürgern bzw. sachkundigen 

Einwohnern bilden. Über die Verfahrensweise ist ggfs. ein Beschluss zu fassen.  

 

Sofern eine Liste so wenig Stimmen erhält, dass kein Sitz auf sie entfällt, so bleibt die Fraktion 

oder Gruppe des Rates, die die Liste eingereicht hat, mit ihren Vorschlägen bei der Ausschuss-

besetzung unberücksichtigt. In diesen Fällen besteht allerdings für die Fraktion ein Anspruch 

auf Bestellung eines beratenden Ausschussmitgliedes nach § 58 Abs. 1 Satz 7 GO NRW für 

denjenigen Ausschuss, bei dem sie nicht zum Zuge kommt. Dabei kann die Fraktion für diesen 

Ausschuss ein Ratsmitglied oder einen sachkundigen Bürger benennen. Dieser wirkt im Aus-

schuss mit lediglich beratender Stimme mit. Erforderlich bleibt gleichwohl ein formeller Ratsbe-

schluss, durch den die von der Fraktion benannte Person zum Mitglied des jeweiligen Aus-

schusses bestellt wird (§ 58 Abs. 1 Satz 8 GO NRW).  

 

Das oben beschriebene Verfahren ist für die personelle Besetzung der Ausschüsse mit Mitglie-

dern sowie für die personelle Besetzung der Ausschüsse mit stellvertretenden Mitgliedern an-

zuwenden. Es hat sich bewährt, je Mitglied drei namentliche Vertreter zu wählen. Lediglich für 

den Wahlausschuss soll für jeden Beisitzer ein Vertreter gewählt werden.  

 

Da sich evtl. Abwesenheiten von Ratsmitgliedern aufgrund von Krankheit, Quarantäne oder 

anderen Gründen bei den Abstimmungen direkt auf die (und in aller Regel abweichend auf die 

bei Vollzähligkeit der Ratsmitglieder und einem Abstimmungsverhalten zugunsten der eigenen 

Listen erwarteten) Abstimmungsergebnisse und somit auf die Besetzung der Ausschüsse aus-
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wirken, könnte ein Einigungsverfahren auf Basis der im Vorfeld zur Verfügung gestellten Be-

rechnungsmodelle ein mögliches Ziel aller Beteiligten sein. Nur so kann vermieden werden, 

dass es zu „ungewollten“ Ergebnissen aufgrund von Abwesenheiten Einzelner bei der Wahl 

oder durch ein ggfs. erforderliches Losverfahren bei gleichen Zahlenbruchteilen kommt. 

 

 

Die Besetzung der Ausschüsse erfolgt im Wege des Einigungsverfahrens mit einem einstimmi-

gen Beschluss oder im Wege des Wahlverfahrens nach Hare-Niemeyer.  

 

 

 
 

 

 

 

 

gez. Wassong 

Finanzielle Auswirkungen: Ja ☐ Nein ☒ 

Es stehen Mittel zur Verfügung: Ja ☐ Nein ☐ 

PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkon-
to: 

 
                                   / 

Kosten der Maßnahme in Euro  

Folgekosten in Euro  

Erläuterungen:  

Rechtsgrundlage: 
gesetzliche 
Grundlage 

☐ 
vertragliche 

Verpflichtung 
☐ 

Freiwillige Selbstver-
waltungs-

angelegenheit 
☐ 




